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Thema: Mitfahrten auf dem Führerstand 
 
Gültig ab 10.08.2018 

 
 
1. Allgemeines 

Die Bedingungen, unter denen Personen, auch solche mit betrieblichen Aufgaben, auf 
dem Führerstand von führenden Triebfahrzeugen auf Zugfahrten der Eifelbahn 
Verkehrsgesellschaft mbH mitfahren dürfen, bedürfen der Regelung. 
 

2. Mitfahrerlaubnis 
Alle Mitarbeiter im Eisenbahnbetrieb der Eifelbahn Verkehrsgesellschaft mbH benötigen 
für das Mitfahren auf dem Führerstand von führenden Triebfahrzeugen an Zügen der 
Eifelbahn Verkehrsgesellschaft mbH keine Mitfahrerlaubnis. 
 
Lotsen für streckenunkundige Triebfahrzeugführer auf dem Führerstand von führenden 
Triebfahrzeugen an Zügen der Eifelbahn Verkehrsgesellschaft mbH benötigen keine 
Mitfahrerlaubnis. 
 
Alle anderen Personen bedürfen einer Mitfahrerlaubnis der Eisenbahnbetriebsleitung der  
Eifelbahn Verkehrsgesellschaft mbH. 
 

3. Anzahl der für die Mitfahrt auf dem Führerstand zugelassenen Personen 
Auf dem Führerstand von führenden Triebfahrzeugen der Zugfahrten der Eifelbahn 
Verkehrsgesellschaft mbH ist die Anwesenheit von maximal 4 Personen erlaubt. 
 

4. Dampflokomotiven 
Auf dem Führerstand von Dampflokomotiven als führenden Triebfahrzeugen der 
Zugfahrten der Eifelbahn Verkehrsgesellschaft mbH darf immer nur ein Heizer in 
Ausbildung oder ein Triebfahrzeugführer in Ausbildung fahren. 
 
Das gilt auch für Vorspannlokomotiven und Schiebelokomotiven. 
 

5. Ausbildungsfahrten 
Ausbildungsfahrten zum Erwerb der Prüfungsbescheinigungen nach Anlage 6 der 
Triebfahrzeugführerverordnung dürfen nur unter der Aufsicht und Anleitung eines 
Lehrtriebfahrzeugführers durchgeführt werden. 
 
Ausbildungsfahrten zum Erwerb der Prüfungsbescheinigungen nach Anlage 7 der 
Triebfahrzeugführerverordnung dürfen nur unter der Aufsicht und Anleitung eines 
Lehrtriebfahrzeugführers durchgeführt werden. 
 
Ausbildungsfahrten zum Erwerb einer baureihenbezogenen Einweisung dürfen bei 
vorliegenden der Prüfungsbescheinigungen nach Anlage 6 und Anlage 7 der 
Triebfahrzeugführerverordnung durch einen von der Eisenbahnbetriebsleitung 
festzulegenden erfahrenen Triebfahrzeugführer durchgeführt werden. 
 


